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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80;

BAO §9 Abs1;

1. BAO § 80 heute

2. BAO § 80 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023

3. BAO § 80 gültig von 31.12.2004 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

4. BAO § 80 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Gemäß § 9 Abs. 1 BAO haften die in den §§ 80 9 BAO bezeichneten Vertreter neben den durch sie vertretenen

Abgabep:ichtigen für die diese tre9enden Abgaben insoweit, als die Abgaben infolge schuldhafter Verletzung der den

Vertretern auferlegten P:ichten nicht eingebracht werden können. Die Voraussetzungen der Haftung sind im

Abgabenverfahren eigenständig (auch hinsichtlich des Verschuldens) zu beurteilen (vgl. z.B. das hg Erkenntnis vom 23.

April 2008, 2004/13/0142).Gemäß Paragraph 9, Absatz eins, BAO haften die in den Paragraphen 80, 9 BAO

bezeichneten Vertreter neben den durch sie vertretenen Abgabep:ichtigen für die diese tre9enden Abgaben insoweit,

als die Abgaben infolge schuldhafter Verletzung der den Vertretern auferlegten P:ichten nicht eingebracht werden

können. Die Voraussetzungen der Haftung sind im Abgabenverfahren eigenständig (auch hinsichtlich des

Verschuldens) zu beurteilen vergleiche z.B. das hg Erkenntnis vom 23. April 2008, 2004/13/0142).
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